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Dr. Abgeordneten Dr. HAI DER , Dkfm. BAUER, MOTTER 

an den Herrn Bundesminister für Finanzen 

betreffend Schenkungssteuerpflicht bei der Begründung von Miteigentum 

an der gemeinsamen Ehewohnung 

Bis zum Jahre 1985 waren Ehegattenschenkungen bei der Begründung von 

Miteigentum an der gemeinsamen EhewolUlung grundsätzlich schenkungssteuer
pflichtig. Diese Rechtslage widersprach jedem gesunden Rechtsempfinden, 

delUl bei aufrechter Ehe trägt in der Regel auch der Nichtverdienende zur 

gemeinsamen VermögensbildWlg bei. Die FPÖ hat daher im Abgabenänderungs

gesetz 1985 die Scherucungssteuerbefreiwlg bei der Begründung von Mit

eigentum durchgesetzt. 

Dieser neue BefreiWlgstatbestand wnfaJ~t aber einerseits nur die "Befriedi

gung des dringenden Wohnbedürfnisses" und begrenzt andererseits die 

Wohnung mit höchstens 150 m2 

In der Praxis kann daher nach wie vor der gemeinsame Enverb eines Zweit-

'wohnsitzes oder einer Großwohnung zur Schenkungssteuerpflicht führen, 

insbesondere wenn ein Ehegatte über kein eigenes Eirucommen verfügt. Denn 

die sogenannte "Haushaltsersparnis" fließt zivilrechtlich an den Allein

verdiener zurück, wodurch beim gemeinsamen Wohnungserwerb eine echte 

Schenkung an den nichtverdienenden Ehegatten vorliegt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesnrinster für Finanzen die 

Anfrage 

1. Trifft es zu, daß in den einzelnen Finanzlandesdirektionen bei 

Schenkungssteuervorschreiblingen an den nichtverdienenden Ehegatten 

eine unterschiedlich strenge Praxis geübt wird ? 
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2. Wenn ja, werden Sie eine einheitliche Vorgangsweise der Finanzver

waltung sicherstellen ? 

3. Sind Sie zu weiterreichenden legistischen Maßnahmen bereit, um 

die Begründung von Miteigentum an der gemeinsamen Ehewohnung 

gänzlich von der Schenkungssteuerpflicht auszunehmen ? 
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